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§ 14 K-AG Aufzugsbuch
(Anlagenbuch)

K-AG - Karntner Aufzugsgesetz - K-AG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2024

(1) Uber jede iberwachungsbediirftige Hebeanlage ist ein dem Stand der Technik entsprechendes Aufzugsbuch
(Anlagenbuch) zu fihren, das anlasslich der Abnahmepruifung vom Aufzugsprifer beizustellen und in der Nahe der
Uberwachungsbedurftigen Hebeanlage aufzubewahren ist. Der mit der Abnahmeprifung betraute Aufzugsprufer hat
den Namen des mit den regelmaRigen Uberpriifungen betrauten Aufzugsprifers in das Aufzugsbuch (Anlagenbuch)
einzutragen und diesen von der Eintragung zu verstandigen.

(2) In das Aufzugsbuch (Anlagenbuch) sind neben den Eintragungen nach Abs. 1,8 8 Abs. 4,8 9 Abs. 1,8 12 Abs.
2 und 4,8 13 Abs. 1 lit. ¢,§8 15 Abs. 7die technischen Daten der Anlage, ein Vermerk Uber die Ausstellung des
Prifzeugnisses nach 8 7 Abs. 2, ein Vermerk Uber die Beauftragung und den Wechsel der Aufzugspruifer nach8 8 Abs.
1, der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Uberwachungsbedurftigen Hebeanlage, Sperren der
Uberwachungsbedurftigen Hebeanlage nach § 10 und Unfalle beim Betrieb der Uberwachungsbedirftigen Hebeanlage
einzutragen. Eintragungen in das Aufzugsbuch (Anlagenbuch) durfen, abgesehen von der Bestatigung nach 8 9 Abs. 1
und dem Vermerk nach § 11 Abs. 2 nur vom Aufzugsprtfer oder von der Behdrde vorgenommen werden.

(3) Das Aufzugsbuch (Anlagenbuch) ist dem Aufzugspruifer und den Organen der Behorde auf Verlangen
vorzulegen.

In Kraft seit 01.07.2011 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/k-ag/paragraf/11
file:///

	§ 14 K-AG Aufzugsbuch (Anlagenbuch)
	K-AG - Kärntner Aufzugsgesetz - K-AG


